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1186. Anfrage (Woher stammen die Steuereinnahmen? Gibt es eine Abhängigkeit zwi-
schen Steuern zahlen und der Benützung des privaten Fahrzeuges?) 

Kantonsrat Bruno Dobler, Lufingen, hat am 2. Juli 2001 folgende Anfrage eingereicht:   
 Ich bitte den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
– Wie viele steuerpflichtige Autobesitzerinnen und -besitzer und Autohalterinnen und -

halter gibt es in unserem Kanton? Auf welchen Betrag belaufen sich die Staatssteuerein-
nahmen (Einkommens- und Vermögenssteuern) aus dieser Gruppe der Steuerzahlen-
den? 

– Wie viele steuerpflichtige Nicht-Autobesitzerinnen und -besitzer und Nicht-
Autohalterinnen und -halter gibt es in unserem Kanton? Welche Summe erreichen die 
Staatssteuereinnahmen (Einkommens- und Vermögenssteuern) aus dieser Gruppe der 
Steuerzahlenden? 

Auf Antrag der Finanzdirektion  

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :  

 I. Die Anfrage Bruno Dobler, Lufingen, wird wie folgt beantwortet:  
 Gemäss Auskunft des Statistischen Amtes des Kantons Zürich, das sich seinerseits auf 
entsprechende Angaben des Strassenverkehrsamtes beruft, gab es im Jahr 2000 im Kan-
ton Zürich 521491 private Personenwagen, die sich auf 448178 Autohalter und -halterinnen 
verteilten. Im Weiteren hat das kantonale Steueramt im Jahr 2000 insgesamt 791605 steu-
erpflichtige natürliche Personen registriert (einschliesslich der an der Quelle besteuerten 
ausländischen Arbeitnehmer). Es fehlen jedoch statistische Grundlagen, die Aussagen dar-
über zuliessen, wie sich die als Staats- und Gemeindesteuern erhobenen Einkommens- 
und Vermögenssteuern auf Steuerpflichtige mit und auf solche ohne privaten Personenwa-
gen verteilen.  
 II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungsrates sowie an die 
Finanzdirektion. 
 

Vor dem Regierungsrat 

Der Staatsschreiber: 
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